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Grenzwerte einhalten 

zu verhindern. Sie gilt bei Veranstaltungen wie 
l'il'li:ihtii:innin davon, ob sie im Freien oder in Gebäuden statt-

• 
, 

Der Schallpegel ist der über 60 Minuten gemittelte Pegel in Dezibel, kurz dB(A) . 

• Es gilt ein al lgemeiner Schallpegel-Grenzwert von 93 dB(A). 
• Veranstaltungen wie z.~. Discos in Jugendhäusern, Kinderkonzerte etc., die sich ausschliesslich 

an Jugendliche unter 16 Jahre richten, dürfen nicht lauter als 93 dB(A) sein. 
• Für alle anderen Veransta ltungen mit einem Schallpegel über 93 dB(A) gilt: Sie sind zulässig, müssen 

aber gemeldet werden, und es sind spezielle Anforderungen zu erfül len. •• 

. . 

• So darf der zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Veranstaltung gemessene Schallpegel 
von 96 dB(A) bzw. 100 dB(A) nicht überschritten werden. Der Maximalpegel darf dabei zu keinem 
Zeitpunkt höher als 125 dB(A) sein. 

Pflichten der Veranstalter für Veranstaltungen über 93 dB(A) 

Schallpegel 93-96 dB(A) 96-100 dB(A) 96-100 dB(A) 
Veranstaltung ohne Zeitlimite unter 3 h Dauer über ·3h' Dauer 

Veranstaltung melden • • • 
Maximalen Schallpegel angeben - • • • . 

. 
Über mögliche Gefährdung • • . • • . 
des Gehörs informieren . . .. . 
Gehörschutz abgeben • • f• • • .,., .. 
Schallpegel überwachen • • ... • . .. ' . . . ' , . 
Schallpegel aufzeichnen . • . 

. 
Ausgleichszone schaffen . . • . ·-

Veränstaltung melden 
Bis spätestens 14 Tage vor.der Veranstaltung muss der z'uständigen Behörde gemeldet we~den : 

.. 
• Ort und Art der Veranstaltung 
• patum, Beginn und Dauer der Veranstaltung 
• der maximale Schallpegel 

• • Name und Adresse der Veranstalterin oder des Veransta lte"rs 
.. 

• Name und Erreichbarkelt der verantwortlichen Person vor Ort 
• bei 96-100 dB(A) und Veranstaltungen über 3 h Dauer, ei~ Plan der Ausgleichszone ... 

I 
• Messverfahren, wenn am Mischpult gemessen wird (SLV Anhang Ziffer 1.4) 

'" • Maximalen ~challpegel angeben . 

. 

' 

.. 

Das Publikum ist 1m Eingangsbereich z.B. mit Plakaten oder Schildern über den maximalen Schallpegel 
zu informieren. -
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Über mögliche Gefährdung des Gehörs informieren 
Das Publikum ist im Eingangsbereich auf die Gefahr hoher Schallpegel und auf die Zunahme dieser Gefahr 
mit der Dauer der Exposition hinzuweisen. Solange Vorrat, können beim BAG oder bei den Vollzugsbehör­
den entsprechende Plakate und Folder kostenlos bezogen werden. 

Gehörschutz abgeben 
Dem Publ ikum muss ein normgerechter Gehörschutz kostenlos angebotet") werden. Einige Bezugsadressen 
sind unter www.bag.admin.ch/slv zu finden. 

Schallpegelüber.wachen 
Die Sct;J allpegel sind während der Veranstaltung mit Handmess~eräten zu überwachen. Diese Geräte 
müssen den gemittelten Schallpegel (Leq) bestimmen können. 

Schallpegel aufzeichnen 
D"er Schallpegel muss während der Veranstaltung mindestens alle 5 Minuten elektronisch aufgezeichnet 
werden. Die Daten sowie die Angaben zu Messort und Schallpegeldifferenz zum lautesten Ort müssen 
30 Tage aufbewahrt und der Vollzugbehörde auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. 

Ausgleichszone schaffen 
Dem Publikum muss eine Ausgleichszone mit einem maximalen Schallpegel von 85 dB(A) während der 
ganzen Veranstaltung frei zugänglich sein. Die Ausgleichszone muss mindestens 10% der Veranstaltungs­
fläche umfassen und gekennzeichnet sein. Ausgleichz<?nen können Bars, Restaurationsbereiche, Chiliout­
Räume etc. sein . Den ,Vollzugsbehörden ist ein Plan der Ausgleichszone vorzulegen. 

Tipp: Standort der Boxen 
Lautsprecherboxen sollen so aufgestellt werden , dass die Mittelhochtonsysteme nicht direkt in die Ohren 
der Zuhörer strahlen, sondern darüber hinweg. Zusätzliche Vorteile bietet ein Mindestabstand mittels 
Abschrankung zwischen Boxen und Publikum . 

• .. 
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\t!~t\" ·. .· . . . . ·. . . 
Professionell arbeiten, Laserleitlinie befolgen 

' . 
Design, Installation und Betrieb einer Laseranlage sind durch erfahrene und gut ausgebildete Personen 
vorzunehmen. Beim Aufbau und beim Betrieb der Laseranlage muss die [aserleitlinie befolgt werden 
(IEC 60825-3). Unter anderem muss die Laseranlage über einen Not-Aus-Schalter verfügen und so 
befestigt sein, dass sie nicht durch Einwirkungen wie Publikumsbewegungen, Erschütterungen oder 
Windstösse verstellt werden kann. Während der Veranstaltung dürfen an der Laseran lage keine Repara­
turen, Neueinsteilungen oder Korrekturen ani Strahlverlauf vorgenommen werden. 

Grenzwerte einhalten 
Die Laserstrahlung darf im Publikums.bereich nicht stärker als die maximal zulässige Bestrahlung (MZB­
Werte) nach der Norm IEC 60825-1 sein. Unter Publikumsbereich versteht man den Raum 3m oberhalb 
und 2,5 m seitl ich der Flächen, auf denen sich das Publikum aufhalten kann . 

Veranstaltungen melden . 
Veranstaltungen mit Laseranlagen der Klasse 1M, 2M, 3R: 38 oder 4 müssen der iuständigen Behörde bis 
spätestens 14 Tage vor der Veranstaltung gemeldet werden. ln der Meldung muss mindestens angegeben 
werden: •• 

• Ort und Art der Veranstaltung 
• Datum, Beginn und Dauer der Veranstaltung 
• Name und Adresse der Veranstalterin oder des Veranstalters 
• Ort und Zeit des Einsatzes der Laseränlagen · 
• Klassierung der einzusetzenden Laseranlagen 
• Information, ob Laserstrahlen während der Veranstaltung direkt oder indirekt innerhalb des 

Publikumsbereichs verlaufen 
• Plan des Veranstaltungsortes mit Publikumsbereich und allen Sicherheitsabständen 
• Name und Erreichbarkeit der verantwortljchen Person an der Veranstaltung 
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Eberifi ll$::%.'1-l.beachten 
N~9-~t Gl_~ l~!5llkt,~mfsc:hu~ :(StV) · sh'li:lt :\yeit~~e ..Regelurigen.~IJ ·beachten: di'& Lärms~hutzverotdpuqg 
(N«ahb~r~h.~~) und das Unfallversloheran_g,eg.esetz (Arbeltne~merscliut~),. Je· nach Ve~anstaltui'igsö~:t 
unci.'I;JnsatZ·.dEir ~)ieranlag& shid allenfalls VJ.eltere Sehärden zu· b:enachrlc:htiQ:en (z.R L..uftfahr.tsbetb'!)r(!te, 
see,. 0def.W'oseiisfhuttpollzel) . 

•• 
VoiiZ'ug, un!i ·~ontrollep 

• ·· Oie S.ehörde 'prQffdie &lngegJang.tfnen f.Ae!Qungen. ~le kann zudem 'K·Glf;lttallen @Cirehführe"A e(:fer äurctr• 
f0hf'.$.n. t'a:s~n.i,J(IJfälllg~ K9sten ttägt ·der Veranstaltet. . 

• 
• 

Weite(e l nformatior:~en ijnd Adressen v~m kanton~l,en FaehstelleA' unter www.bag•admin.ch/slv 
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